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Weiter- und Fortbildung in Homöopathie
– Fragen zur Fortbildungsanerkennung –

Werden Heilpraktiker-Veranstaltungen für Fortbildungspunkte des DZVhÄ
anerkannt?
Die den DZVhÄ-Richtlinien inhaltlich entsprechenden Heilpraktikerveranstaltungen
können nur dann DZVhÄ- Fortbildungspunkte bekommen, wenn sie unter ärztlicher
Leitung stehen. Der ärztliche Leiter einer anzuerkennenden Fortbildungsveranstaltung
muss nicht Mitglied sein, sollte aber das Homöopathie-Diplom des DZVhÄ haben.

Müssen inhaltlich identische Veranstaltungen, die in verschiedenen
Bundesländern durchgeführt werden, von den jeweiligen DZVhÄ-
Landesverbänden anerkannt werden?
Ja, jede Veranstaltung muss für die Registrierung von dem LV genehmigt werden, zu
dem der Veranstaltungsort gehört – auch wenn sie identisch schon in einem anderen LV
stattfand und über diesen registriert worden ist.

Wie viele DZVhÄ-Fortbildungspunkte werden für ausländische Kongresse
vergeben (z.B. Liga-Kongress)?
Für die Teilnahme an dem ganztägigen wissenschaftlichen Kongressprogramm werden
pro Tag maximal 6 Fortbildungspunkte anerkannt.

Unter welchen Bedingungen werden DZVhÄ-Fortbildungspunkte für die Teilnahme
an Qualitätszirkeln vergeben?
Die grundsätzlichen Regelungen können in der Fortbildungsanerkennungs-Richtlinie § 4
Abs.2 nachgelesen werden. Bis 31.12.2010 werden maximal 15 Fortbildungspunkte
über QZ anerkannt, ab 01.01.2011 nur noch 12 Fortbildungspunkte. Ab 2011 muss der
QZ unter der Leitung eines Moderators mit gültigem Homöopathie-Diplom stehen.

Wie viele Fortbildungspunkte werden bei Einreichung von Falldokumentationen
anerkannt?
Pro eingereichten Fall werden maximal 3 Fortbildungspunkte vergeben. Die genauen
Regelungen finden Sie in der Fortbildungsanerkennungsrichtlinie § 9. Bis 31.12.2010
können maximal 15 Fortbildungspunkte pro Jahr über Falldokumentation anerkannt
werden, ab 01.01.2011 nur noch 12 Fortbildungspunkte. (Einreichung per E-Mail an
über falldokumentation@dzvhae.de)

Vergibt der DZVhÄ Fortbildungspunke für Mischveranstaltungen (Homöopathie
und Nicht- Homöopathie)?
Homöopathische Fort- und Weiterbildungen, die schulmedizinisches Grundlagenwissen
bis zu einem Anteil von 25 % der Gesamtstundenzahl anbieten, werden mit voller
Stundenzahl anerkannt. Für andere Mischveranstaltungen vergibt der DZVhÄ keine
Fortbildungspunkte.
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Kann ich als Ärztin , die sich erst in der Homöopathieweiterbildung befindet,
schon an einem Homöopathiequalitätszirkel teilnehmen ?
Qualitätszirkel , für die DZVhÄ- Fortbildungspunkte anerkannt werden, sind offen für alle
Kolleginnen und Kollegen, die die Zusatzbezeichnung “Homöopathie“ führen oder die
Ausbildung zum Homöopathiediplom absolviert haben. Sie ist wie die Supervision in der
Fortbildung gedacht für Kollegen, die sich über Ihre Fälle austauschen und nach
Abschluss ihrer Homöopathieausbildung in der Praxis arbeiten.

Welche Qualifikation brauche ich, um eine Fortbildung anzubieten, die vom
DZVhÄ anerkannt wird?
Der Leiter einer Fortbildungsmaßnahme soll das Homöopathie-Diplom des DZVhÄ
haben und von dem zuständigen Landesverband des DZVhÄ als langjährig in
Einzelmittelhomöopathie tätiger Arzt anerkannt sein. Das wird geregelt in der
Fortbildungsanerkennungsrichtline §4,1

Gibt es schulmedizinische Voraussetzungen neben der Diplom-Ausbildung, um
das Homöopathie-Diplom des DZVhÄ zu erwerben?
Für den Erwerb der Zusatzbezeichnung Homöopathie sind bei den
Landesärztekammern Bayern, Berlin und Schleswig-Holstein 24 Monate Weiterbildung
in einem Gebiet der unmittelbaren Patientenversorgung unter Anleitung eines
Weiterbildungsermächtigten gefordert, in den anderen Bundesländern ein Facharzt.
Für den Erwerb des Homöopathie-Diplom sind 24 Monate Tätigkeit in einem Gebiet der
unmittelbaren Patientenversorgung unter Anleitung eines Weiterbildungsermächtigten
Voraussetzung ODER in einer vom DZVhÄ anerkannten Weiterbildungspraxis (siehe
Weiterbildungsanerkennungs-Richtlinie § 4 Abs.3)
Bitte beachten: Die Weiterbildungsermächtigung für Homöopathie gilt in der Regel nur
für maximal 6 Monate.

Mein Diplom wurde mir aberkannt, da ich den Fortbildungsverpflichtungen nicht
ausreichend nachgekommen bin. Wie kann ich es wieder erlangen?
Es müssen mindestens 100 Fortbildungspunkte aus den letzten 5 Jahren vom DZVhÄ
anerkannt werden. Dabei ist eine einmalige Wiederholung der E-und F-Kurse möglich.

Ersetzt ein Master-Titel die Weiterbildung Homöopathie bei der Ärztekammer?
Der Master-Titel wurde europaweit für die unterschiedlichsten Fächer und
Ausbildungsbereiche eingeführt und ist ein universitärer Abschluss.
Die Weiterbildung Homöopathie beginnt erst nach der Approbation. Sie wird mit der
Zusatzbezeichnung Homöopathie abgeschlossen, die nur von den Ärztekammern
vergeben wird.


